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85 Elektrische Maschinen und Apparate und andere elektrotechni-
sche Waren sowie Teile davon; Tonaufnahme- oder Tonwiederga-
begeräte, Fernsehbild- und Fernsehtonaufzeichnungs- oder -
wiedergabegeräte sowie Teile und Zubehör für diese Geräte 

Anmerkungen 
1. Zu diesem Kapitel gehören nicht: 

a) Decken, Kissen, Fusswärmer und ähnliche Gegenstände, mit elektrischer Heizvorrichtung; Be-
kleidung, Schuhe, Ohrenwärmer und andere auf der Person zu tragende Gegenstände, mit 
elektrischer Heizvorrichtung; 

b) Glaswaren der Nr. 7011; 
c) Maschinen und Apparate der Nr. 8486; 
d) Staubsauger in der für medizinische, chirurgische, zahnärztliche oder tierärztliche Zwecke ver-

wendeten Art (Nr. 9018); 
e) elektrisch beheizte Möbel des Kapitels 94. 

2. Waren, die sowohl den Nrn. 8501 bis 8504 als auch den Nrn. 8511, 8512, 8540, 8541 oder 8542 
zugewiesen werden können, sind in die fünf letztgenannten Nummern einzureihen. 

Quecksilberdampfgleichrichter mit Metallgefäss gehören jedoch zu Nr. 8504. 

3. Im Sinne der Nr. 8507 umfasst der Begriff «elektrische Akkumulatoren» auch Akkumulatoren mit 
Hilfsvorrichtungen, die der Energiespeicher- und -versorgungsfunktion des Akkumulators dienen o-
der die ihn vor möglichen Schäden schützen sollen, wie elektrische Stecker, Temperaturreglereinhei-
ten (z.B. Thermistoren) und Stromkreisschutzvorrichtungen. Sie können auch einen Teil des Schutz-
gehäuses der Apparate umfassen, für die sie bestimmt sind. 

4. Zu Nr. 8509 gehören, sofern es sich um elektromechanische Geräte der üblicherweise im Haushalt 
verwendeten Art handelt: 
a) Bohnermaschinen, Zerkleinerungs- und Mischmaschinen für Nahrungsmittel, Frucht- und Gemü-

sepressen, mit beliebigem Gewicht; 
b) andere Geräte mit einem Höchstgewicht von 20 kg, ausgenommen Ventilatoren und Abluft- oder 

Umluftabzugshauben, mit eingebautem Ventilator, auch mit Filter (Nr. 8414), Wäschetro-
ckenschleudern (Nr. 8421), Geschirrspülmaschinen (Nr. 8422), Maschinen zum Waschen von 
Wäsche (Nr. 8450), Bügelmaschinen (Nrn. 8420 oder 8451, je nachdem es sich um Kalander 
handelt oder nicht), Nähmaschinen (Nr. 8452), elektrische Scheren (Nr. 8467) und elektrothermi-
sche Apparate (Nr. 8516). 

5. Im Sinne der Nr. 8517 gelten als «Smartphones» Telefone für zellulare Netze, die mit einem Be-
triebssystem ausgestattet sind, das zum Erfüllen der Funktionen, wie Herunterladen und gleichzeiti-
ges Ausführen von mehreren Applikationen, einschliesslich Drittapplikationen, einer automatischen 
Datenverarbeitungsmaschine dient, auch mit anderen Funktionen, wie digitaler Fotoapparat oder 
Navigationssystem, ausgestattet. 

6. Im Sinne der Nr. 8523: 
a) gelten als «nichtflüchtige Datenspeicher auf Halbleiterbasis» (zum Beispiel «Flash Memory Card» 

oder «Flash Electronic Storage Card») Speichervorrichtungen mit einem Stecksockel, die im glei-
chen Gehäuse einen oder mehrere Flashspeicher (zum Beispiel «FLASH E2PROM») in Form von 
auf gedruckten Schaltungen aufgebrachten integrierten Schaltungen enthalten. Sie können einen 
Controller in Form einer integrierten Schaltung und diskrete Bauteile wie Kondensatoren und Wi-
derstände enthalten; 

b) umfasst der Begriff «intelligente Karten» solche Karten, die, eingelassen in der Masse, eine oder 
mehrere elektronische integrierte Schaltungen (Mikroprozessor, Schreib-/Lesespeicher (RAM), 
Festwertspeicher (ROM)) in Form eines Chips aufweisen. Diese Karten können Kontakte, ein 
Magnetband oder eine eingelassene Antenne, aber keine anderen aktiven oder passiven Schal-
tungselemente enthalten. 

7. Im Sinne der Nr. 8524 gelten als «Anzeigemodule mit Flachbildschirm» zum Anzeigen von Informati-
onen bestimmte Vorrichtungen oder Apparate, die mindestens mit einem Anzeigebildschirm ausge-
stattet sind und die dazu hergerichtet sind, vor ihrem Gebrauch in Waren anderer Nummern einge-
baut zu werden. Die Anzeigebildschirme der Anzeigemodule mit Flachbildschirm können namentlich 
- aber nicht ausschliesslich - flach, gebogen, flexibel, faltbar oder dehnbar sein. In die Anzeigemodu-
le mit Flachbildschirm können zusätzliche Elemente eingebaut sein, einschliesslich solche für den 
Videosignalempfang und die Verteilung dieser Signale auf die Bildpunkte des Bildschirms. Nicht zu 
Nr. 8524 gehören jedoch Anzeigemodule, die mit Bauelementen zum Konvertieren der Videosignale 
(z. B. eine integrierte Schaltung zum Skalieren, eine integrierte Schaltung zum Dekodieren oder ein 
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Anwendungsprozessor) ausgestattet sind oder die den Charakter von Waren anderer Nummern auf-
weisen. 
Für die in dieser Anmerkung definierten Anzeigemodule mit Flachbildschirm hat die Nr. 8524 Vorrang 
vor jeder anderen Nummer der Nomenklatur. 

8. Als «gedruckte Schaltungen» im Sinne der Nr. 8534 gelten Schaltungen, bei denen auf einem isolie-
renden Träger durch ein beliebiges Druckverfahren (insbesondere Ausstanzen, Elektroplattieren, Ät-
zen) oder in der Technik der so genannten Schichtschaltungen Leiterbahnen, Kontakte oder andere 
aufgedruckte Elemente (z.B. Induktionsspulen, Widerstände, Kondensatoren) - einzeln oder mitei-
nander nach einem vorher festgelegten Schaltplan verbunden - angebracht sind, mit Ausnahme 
sämtlicher Bauelemente (z.B. Halbleiterelemente), die ein elektrisches Signal erzeugen, umformen, 
verändern oder verstärken können. 

Der Begriff «gedruckte Schaltungen» umfasst weder gedruckte Schaltungen, die mit anderen als ge-
druckten Elementen versehen sind, noch diskrete Widerstände, Kondensatoren oder Induktionsspu-
len. Gedruckte Schaltungen können jedoch mit nicht durch Drucken hergestellten Anschlussstücken 
ausgestattet sein. 

Dünnschicht- oder Dickschichtschaltungen gehören zu Nr. 8542, wenn sie passive und aktive Ele-
mente enthalten, die während des gleichen technologischen Vorgangs hergestellt worden sind. 

9. Als «Verbinder für optische Fasern, optische Bündel oder Kabel» im Sinne der Nr. 8536 gelten Ver-
binder, die lediglich dazu dienen, die optischen Fasern in einem Digitalleitungssystem an den Enden 
zueinander mechanisch auszurichten. Sie erfüllen keine andere Funktion wie Verstärken, Wieder-
herstellen oder Verändern eines Signals. 

10. Die Nr. 8537 umfasst nicht kabellose Infrarot-Fernbedienungen für Fernsehempfangsgeräte oder 
andere elektrische Apparate (Nr. 8543). 

11. Im Sinne der Nr. 8539 umfasst der Begriff «Leuchtdioden (LED)-Lichtquellen»: 
a) «Leuchtdioden (LED)-Module», die elektrische Lichtquellen sind, die auf in elektrischen Schaltun-

gen angeordneten Leuchtdioden (LED) basieren und weitere elektrische, mechanische, thermi-
sche oder optische Elemente aufweisen. Sie enthalten auch diskrete aktive oder passive Elemen-
te oder Waren der Nrn. 8536 oder 8542 zum Zwecke der Stromversorgung oder Leistungssteue-
rung. «Leuchtdioden (LED)-Module» weisen keinen Sockel auf, der zum einfachen Einsetzen o-
der Auswechseln in Leuchten hergerichtet ist und der für den elektrischen Kontakt und den me-
chanischen Halt sorgt. 

b) «Leuchtdioden (LED)-Lampen», die elektrische Lichtquellen sind, die aus einem oder mehreren 
LED-Modulen bestehen, die weitere Elemente, wie elektrische, mechanische, thermische oder 
optische Elemente, aufweisen. Sie unterscheiden sich von den Leuchtdioden (LED)-Modulen 
durch ihren Sockel, der zum einfachen Einsetzen oder Auswechseln in Leuchten hergerichtet ist 
und der für den elektrischen Kontakt und den mechanischen Halt sorgt. 

12. Im Sinne der Nrn. 8541 und 8542 gelten als: 
a) 1) «Halbleiterbauelemente» Bauelemente, deren Arbeitsweise auf der Veränderung des spezifi-

schen Widerstandes unter dem Einfluss eines elektrischen Feldes beruht oder Halbleiterwand-
ler. Halbleiterbauelemente können auch eine Baugruppe aus mehreren Elementen beinhalten 
und auch mit aktiven oder passiven Bauelementen mit Hilfsfunktion ausgestattet sein. Für die 
Auslegung dieser Definition gelten als «Halbleiterwandler» Halbleitersensoren, Halbleiteraktu-
atoren, Halbleiterresonatoren und Halbleiteroszillatoren, welche Arten von diskreten Halblei-
terbauelementen mit intrinsischer Funktion sind, die in der Lage sind, jegliche Art von physika-
lischen oder chemischen Erscheinungen oder eine Aktion in ein elektrisches Signal oder ein 
elektrisches Signal in jegliche Art von physikalischen Erscheinungen oder eine Aktion umzu-
wandeln. Alle Elemente der Halbleiterwandler sind auf praktisch untrennbare Weise vereinigt 
und können auch zum Bau und zur Funktion eines Halbleiterbauelementes unerlässliche Teile 
umfassen. Für die Auslegung dieser Definition gilt:  
1. Der Ausdruck «Halbleiter» bedeutet, dass das Bauelement auf einem Halbleitersubstrat 

oder aus Materialien auf der Grundlage von Halbleitern gebaut oder hergestellt worden ist, 
in der Halbleitertechnik hergestellt worden ist, bei dem das Halbleitersubstrat oder -material 
eine unerlässliche und unersetzbare Rolle in Bezug auf die Funktion und Leistung des 
Wandlers spielt und dessen Arbeitsweise auf den halbleitenden, physikalischen, elektri-
schen, chemischen und optischen Eigenschaften beruht.  

2. Der Ausdruck «physikalische oder chemische Erscheinungen» bezieht sich auf Erschei-
nungen wie Druck, Schallwellen, Beschleunigung, Vibration, Bewegung, Orientierung, Be-
lastung, magnetische Feldstärke, elektrische Feldstärke, Licht, Radioaktivität, Feuchtigkeit, 
Durchfluss, Konzentration chemischer Stoffe usw.  

3. «Halbleitersensoren» sind eine Art von Halbleiterbauelementen und bestehen aus mikro-
elektronischen oder mechanischen Strukturen, die im halbleitenden Material oder auf der 
Oberfläche eines halbleitenden Materials hergestellt worden sind, und dienen zum Erfas-
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sen physikalischer oder chemischer Grössen und zum Umwandeln dieser in elektrische 
Signale, hervorgerufen durch Veränderungen elektrischer Eigenschaften oder einer Verän-
derung der mechanischen Struktur. 

4. «Halbleiteraktuatoren» sind eine Art von Halbleiterbauelementen und bestehen aus mikro-
elektronischen und mechanischen Strukturen, die im halbleitenden Material oder auf der 
Oberfläche eines halbleitenden Materials hergestellt worden sind, und dienen zum Um-
wandeln elektrischer Signale in physikalische Bewegung.  

5. «Halbleiterresonatoren» sind eine Art von Halbleiterbauelementen und bestehen aus mik-
roelektronischen und mechanischen Strukturen, die im halbleitenden Material oder auf der 
Oberfläche eines halbleitenden Materials hergestellt worden sind, und dienen zum Erzeu-
gen einer mechanischen oder elektrischen Schwingung mit einer vorgegebenen Frequenz, 
die abhängig ist von der physikalischen Geometrie dieser Strukturen als Reaktion auf ein 
externes elektrisches Signal.  

6. «Halbleiteroszillatoren» sind eine Art von Halbleiterbauelementen und bestehen aus mikro-
elektronischen und mechanischen Strukturen, die im halbleitenden Material oder auf der 
Oberfläche eines halbleitenden Materials hergestellt worden sind, und dienen zum Erzeu-
gen einer mechanischen oder elektrischen Schwingung mit einer vorgegebenen Frequenz, 
die abhängig ist von der physikalischen Geometrie dieser Strukturen. 

2) «Leuchtdioden (LED)» sind aus halbleitenden Materialien hergestellte Halbleiterbauelemente, 
die elektrische Energie in sichtbare, infrarote oder ultraviolette Strahlung umwandeln, auch un-
tereinander elektrisch verbunden und auch mit Schutzdioden kombiniert. «Leuchtdioden 
(LED)» der Nr. 8541 umfassen keine Elemente zum Zwecke der Stromversorgung oder Leis-
tungssteuerung;  

b) «integrierte Schaltungen»: 
1) monolithische integrierte Schaltungen, bei denen die Schaltungselemente (Dioden, Transisto-

ren, Widerstände, Kondensatoren, Drosselspulen usw.) im halbleitenden Material (hauptsäch-
lich) und auf der Oberfläche eines halbleitenden Materials (z. B. dotiertes Silicium, Galliumar-
senid, Silicium-Germanium, Indiumphosphid) hergestellt worden sind und ein untrennbares 
Ganzes bilden; 

2) hybride integrierte Schaltungen, bei denen passive Bauelemente (Widerstände, Kondensato-
ren, Drosselspulen usw.), die in der Dünnschicht- oder Dickschichttechnik hergestellt worden 
sind und aktive Bauelemente (Dioden, Transistoren, monolithische integrierte Schaltungen 
usw.), die in der Halbleitertechnik hergestellt worden sind, auf praktisch untrennbare Weise auf 
dem gleichen isolierenden Substrat (Glas, Keramik usw.) durch Leiterbahnen oder Verbin-
dungskabel vereinigt sind. Diese Schaltungen können auch diskrete Bauelemente enthalten; 

3) integrierte Multichip-Schaltungen mit zwei oder mehr monolithischen integrierten Schaltungen, 
die verbunden und auf praktisch untrennbare Weise auf einem oder mehreren isolierenden 
Substraten kombiniert sind, mit oder ohne Anschlussrahmen, jedoch ohne andere passive o-
der aktive Bauelemente; 

4) integrierte Multikomponenten-Schaltungen, die Kombinationen aus einer oder mehreren mo-
nolithischen, hybriden oder integrierten Multichip-Schaltungen sind und die mindestens eine 
der folgenden Komponenten enthalten: Sensoren, Aktuatoren, Oszillatoren, Resonatoren aus 
Silizium, auch untereinander kombiniert, oder Komponenten, die die Funktionen von Waren 
der Nrn. 8532, 8533, 8541 oder von Induktoren der Nr. 8504 ausüben, und die wie bei einer in-
tegrierten Schaltung auf praktisch untrennbare Weise zu einem einzigen Körper vereinigt sind, 
um ein Bauelement von der Art zu bilden, welches mittels Kontaktstiften, Kontaktleitungen, 
Lotperlen, Kontaktflächen, Kontakthügeln oder Kontaktpunkten auf einer Leiterplatte (gedruck-
te Schaltung) oder einem anderen Träger montiert wird. 
Für die Auslegung dieser Definition gilt: 
1. «Komponenten» können diskret, unabhängig voneinander hergestellt, und danach zu einer 

integrierten Multikomponenten-Schaltung zusammengebaut oder in anderen Komponenten 
integriert sein. 

2. Der Begriff «aus Silizium» bedeutet, dass die Komponente auf einem Siliziumsubstrat her-
gestellt worden ist oder aus Materialien auf der Grundlage von Silizium besteht oder auf ei-
nem integrierten Schaltungschip hergestellt worden ist. 

3. a) «Sensoren aus Silizium» bestehen aus mikroelektronischen oder mechanischen Struk-
turen, die im halbleitenden Material oder auf der Oberfläche eines halbleitenden Materi-
als hergestellt worden sind, und dienen zum Erfassen physikalischer oder chemischer 
Erscheinungen und zum Umwandeln dieser in elektrische Signale, hervorgerufen durch 
Veränderungen elektrischer Eigenschaften oder einer Veränderung der mechanischen 
Struktur. «Physikalische oder chemische Erscheinungen» bezieht sich auf Erscheinun-
gen wie Druck, Schallwellen, Beschleunigung, Vibration, Bewegung, Orientierung, Be-
lastung, magnetische Feldstärke, elektrische Feldstärke, Licht, Radioaktivität, Feuchtig-
keit, Durchfluss, Konzentration chemischer Stoffe usw. 



4 (Stand: 1.1.2022) 

b) «Aktuatoren aus Silizium» bestehen aus mikroelektronischen und mechanischen Struk-
turen, die im halbleitenden Material oder auf der Oberfläche eines halbleitenden Materi-
als hergestellt worden sind, und dienen zum Umwandeln elektrischer Signale in physi-
kalische Bewegung. 

c) «Resonatoren aus Silizium» sind Komponenten, die aus mikroelektronischen oder me-
chanischen Strukturen bestehen, die im halbleitenden Material oder auf der Oberfläche 
eines halbleitenden Materials hergestellt worden sind, und dienen zum Erzeugen einer 
mechanischen oder elektrischen Schwingung mit einer vorgegebenen Frequenz, die 
abhängig ist von der physikalischen Geometrie dieser Strukturen als Reaktion auf ein 
externes Signal. 

d) «Oszillatoren aus Silizium» sind aktive Komponenten, die aus mikroelektronischen oder 
mechanischen Strukturen bestehen, die im halbleitenden Material oder auf der Oberflä-
che eines halbleitenden Materials hergestellt worden sind, und dienen zum Erzeugen 
einer mechanischen oder elektrischen Schwingung mit einer vorgegebenen Frequenz, 
die abhängig ist von der physikalischen Geometrie dieser Strukturen. 

Für die in dieser Anmerkung definierten Waren haben die Nrn. 8541 und 8542 Vorrang vor jeder an-
deren Nummer der Nomenklatur, mit Ausnahme der Nr. 8523, die für diese Waren, insbesondere 
wegen ihrer Funktion, in Betracht kommen könnte. 

Unternummern-Anmerkungen 
1. Die Nr. 8525.81 umfasst nur Hochgeschwindigkeitsfernsehkameras, digitale Hochgeschwindigkeits-

fotoapparate und Hochgeschwindigkeits-Videokamera-Rekorder mit einer oder mehreren der folgen-
den Eigenschaften: 
-  Aufzeichnungsgeschwindigkeit grösser als 0,5 mm je Mikrosekunde; 
-  zeitliche Auflösung von 50 Nanosekunden oder weniger; 
- Bildfrequenz mehr als 225000 Bilder je Sekunde. 

2. Strahlungsfeste Kameras der Nr. 8525.82 sind so hergerichtet oder abgeschirmt, dass sie in einer 
Umgebung mit erhöhter Strahlung betrieben werden können. Diese Kameras sind hergerichtet um 
einer Gesamtstrahlendosis von mehr als 50 × 103 Gy (Silizium) (5 × 106 rad (Silizium)) ohne Funkti-
onseinbusse standzuhalten. 

3. Die Nr. 8525.83 umfasst Nachtsicht-Fernsehkameras, digitale Nachtsicht-Fotoapparate und Nacht-
sicht-Videokamera-Rekorder, die eine Fotokathode zum Umwandeln des verfügbaren natürlichen 
Lichts in Elektronen, welche verstärkt und in ein sichtbares Bild umgewandelt werden können, ver-
wenden. Wärmebildkameras sind von dieser Unternummer ausgeschlossen (im Allgemeinen Nr. 
8525.89). 

4. Die Nr. 8527.12 umfasst nur Radio-Kassettengeräte mit eingebautem Verstärker, ohne eingebauten 
Lautsprecher, die ohne externe Stromquelle arbeiten können und deren Dimensionen nicht mehr als 
170 mm x 100 mm x 45 mm betragen. 

5. Als «ausgediente elektrische Primärelemente, Primärbatterien und Akkumulatoren» im Sinne der 
Nrn. 8549.11 bis 8549.19 gelten solche, die durch Bruch, Zerschneiden, Abnutzung oder aus andern 
Gründen unbrauchbar geworden sind oder nicht mehr zum Wiederaufladen geeignet sind. 

 


